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Haushaltsantrag (Anfrage) vom 06.11.2025 
 
Haushaltsantrag (Anfrage) 
zum Doppelhaushalt 2026/2027 - Finanzplanung bis 2030 
 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 

SPD und Volt 
Betreff 

Einführung einer Miete für die Fachberatungsstelle für wohnungslose Frauen 
 
Antrag 
Die Zentrale Frauenberatung ist eine Fachberatungsstelle und damit eine zentrale 
Anlaufstelle für Frauen in Not und wichtige Vermittlungsstelle in das Hilfesystem. 

Vor wenigen Tagen ereilte uns der Hinweis, dass ab dem 1.1.2026 Mietkosten für die 
Fachberatungsstelle anfallen sollen. Bisher konnten die Räume für das 
Beratungsangebot mietfrei genutzt werden. 

Wir bitten daher um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Warum wird ab dem 1.1.2026 Miete für die Fachberatungsstelle erhoben? 
2. Wie hoch werden die Mietkosten jährlich für die zentrale 

Frauenberatungsstelle ausfallen? 
3. Werden die Mietkosten automatisch in die Fördersystematik der 

Fachberatungsstelle aufgenommen? 
Wenn die Mietkosten nicht automatisch in die Fördersystematik aufgenommen 
werden, welche Auswirkungen hat dies auf das Beratungsangebot bzw. in 
welchem Umfang kann das Beratungsangebot noch aufrechterhalten werden? 

Gezeichnet 

Jasmin Meergans, Fraktionsvorsitzende 

Stefan Conzelmann, Fraktionsvorsitzender 

Tillmann Bollow 

Sara Dahme 

Dr. Maria Hackl 

Celine Hirschka 

Dejan Perc 

Lucia Schanbacher 

Clara Streicher 

 

THH 500 Amt für Soziales und Teilhabe 
Seite Anmeldeliste (wenn vorhanden)  

 

(Mitteilungs-) Vorlage 
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Ranking-Nr. im BHH-Verfahren  
 

Antrags-Nr. Bezirksbeiratsantrag 
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